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Weiterbildungsgesetz
Die blinden Flecken auf Arbeitgeberseite

Der Arbeitgeberverband hat anlässlich der Medienkonferenz vom 29. März 2010 ein Positionspapier zur Weiterbildungspolitik des Bundes vorgestellt. Travail.Suisse ist erfreut darüber, dass der Arbeitgeberverband trotz Vorbehalten die Erarbeitung eines Weiterbildungsgesetzes nicht grundsätzlich ablehnt, ja sogar im Zusammenhang mit Fragen der Validierung von (Weiter)-Bildungsleistungen wie auch bei zielgruppenspezifischen Nachholbildungen für minimale gesetzliche Tätigkeiten die Türe einen Spalt öffnet. Problematisch ist, dass der Arbeitgeberverband drei wichtige Fragen im Zusammenhang mit der Weiterbildung ausblendet. Diesen blinden Flecken soll in diesem Artikel nachgegangen werden. 
Das heutige Weiterbildungssystem baut weitgehend auf der Selbstverantwortung von Personen, Betrieben und Branchen wie auch auf der Selbstverantwortung von gesellschaftlichen, kulturellen und kirchlichen Organisationen auf. Dank der Selbstverantwortung ist eine vielfältige Weiterbildungslandschaft entstanden mit vielseitigen und den Bedürfnissen angepassten Angeboten, deren Besuch von den Arbeitgebern teilweise mitfinanziert wird. 
Die Grenzen der Selbstverantwortung

So wichtig die Selbstverantwortung im Weiterbildungsbereich ist, so kann man die Weiterbildung doch nicht allein der Selbstverantwortung überlassen. Es gibt Personen, welche die Hürden zur Weiterbildung (Zeit, Geld, Organisation, Motivation) nicht selbstständig überspringen können. Dazu fehlen ihnen die nötigen Ressourcen. Wer möchte, dass mehr Personen an der Weiterbildung teilnehmen, kann nicht nur einfach auf die Selbstverantwortung dieser Personen pochen, sondern muss Massnahmen und Wege aufzeigen, wie Personen mit fehlenden Ressourcen den Zugang zur Weiterbildung finden können. Diese Fragestellung ist im Positionspapier des Arbeitgeberverbandes leider ausgeblendet. 
Ungleiche Verteilung der Weiterbildungsunterstützung 

Die Arbeitgeberseite blendet auch aus, dass die Weiterbildungsunterstützung ungleich verteilt ist. Die Situation ist so, dass jene Personen, welche die Selbstverantwortung in der Weiterbildung eher wahrnehmen können, von den Arbeitgebern stärker unterstützt werden als jene, denen die Ressourcen fehlen. Über diese Tatsache geht das Arbeitgeberpapier einfach hinweg. Betriebswirtschaftlich mag eine ungleiche Verteilung der Weiterbildungsunterstützung allenfalls verständlich sein. Volkswirtschaftlich ist hingegen dieses Ungleichgewicht höchst problematisch, weil die Gefahr besteht, dass Personen wirtschaftlich und gesellschaftlich abgehängt werden und mittel- oder längerfristig durch die Sozialversicherungen und die Fürsorge getragen werden müssen. Aus Sicht von Travail.Suisse ist es notwendig, dass ein Positionspapier zur Weiterbildung die Frage behandelt, wie alle Erwerbstätigen den Zugang zur Weiterbildung finden können.
Gruppenspezifische Nachholbildungen: Wie erreicht man das Zielpublikum?

Das Positionspapier des Arbeitgeberverbandes unterstützt die Idee zielgruppenspezifischer Nachholbildungen. Das ist im Grundsatz sehr erfreulich. Auf der Praxisebene ist allerdings die Frage virulent, wie man die entsprechenden Zielgruppen erreichen kann. Auf diese Frage geht das Arbeitgeberpapier nicht ein. Das Ausblenden dieser Frage ist einer der Gründe, warum die Arbeitgeberseite der Idee eines Weiterbildungsobligatoriums, wie sie Travail.Suisse vertritt,  nichts abgewinnen kann. Erst wenn man beginnt, den Fragen nachzugehen 

· wie bildungsferne Zielgruppen erreicht werden können

· wie der ungleichen Verteilung von Weiterbildungsunterstützungen vorgebeugt  und

· der Zugang zur Weiterbildung für alle ermöglicht werden kann 

fängt man an zu verstehen, warum das Instrument des Obligatoriums nicht so einfach vom Tisch gewischt werden kann. 
Bruno Weber-Gobet, Leiter Bildungspolitik, Travail.Suisse 
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